
AMENDMENT FORM

Suggestion for amendment of Article : III-68

By Ms / Mr : Joschka Fischer

Status : - Member - Alternate

Artikel III-68 (ex-Artikel 99)

(1) Die Mitgliedstaaten betrachten ihre Wirtschaftspolitik als eine Angelegenheit von ge-
meinsamem Interesse und koordinieren sie im Rat nach Maßgabe des [ex-Artikels 98].

(2) Der Rat erstellt auf Empfehlung der Kommission einen Entwurf für die Grundzüge der
Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Union und erstattet dem Europäischen Rat hierüber
Bericht.

Der Europäische Rat erörtert auf der Grundlage dieses Berichts des Rates eine Schlussfolgerung zu
den Grundzügen der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Union. Auf der Grundlage die-
ser Schlussfolgerung nimmt der Rat eine Empfehlung an, in der diese Grundzüge dargelegt werden.
Er unterrichtet das Europäische Parlament davon.

(3) Um eine engere Koordinierung der Wirtschaftspolitik und eine dauerhafte Konvergenz
der Wirtschaftsleistungen der Mitgliedstaaten zu gewährleisten, überwacht der Rat anhand von Be-
richten der Kommission die wirtschaftliche Entwicklung in jedem Mitgliedstaat und in der Union
sowie die Vereinbarkeit der Wirtschaftspolitik mit den in Absatz 2 genannten Grundzügen und
nimmt in regelmäßigen Abständen eine Gesamtbewertung vor.

Zum Zwecke dieser multilateralen Überwachung übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission
Angaben zu wichtigen einzelstaatlichen Bestimmungen auf dem Gebiet ihrer Wirtschaftspolitik so-
wie weitere von ihnen für erforderlich erachtete Angaben.

(4) Wird im Rahmen des Verfahrens nach Absatz 3 festgestellt, dass die Wirtschaftspolitik
eines Mitgliedstaats nicht mit den in Absatz 2 genannten Grundzügen vereinbar ist oder das ord-
nungsgemäße Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion zu gefährden droht, so kann die
Kommission an den betreffenden Mitgliedstaat eine Warnung richten. Dder Rat kann auf
Empfehlung der Kommission die erforderlichen Empfehlungen an den betreffenden Mitgliedstaat
richten. Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission beschließen, seine Empfehlungen zu
veröffentlichen.

Der Rat beschließt im Rahmen dieses Absatzes ohne Berücksichtigung des Stimmrechts des Ver-
treters des betreffenden Mitgliedstaats; als qualifizierte Mehrheit gilt die Mehrheit der Stimmen der
übrigen Mitgliedstaaten, sofern diese mindestens drei Fünftel der Bevölkerung dieser Staaten reprä-
sentiert.

(5) Der Präsident des Rates und die Kommission erstatten dem Europäischen Parlament
über die Ergebnisse der multilateralen Überwachung Bericht. Der Präsident des Rates kann ersucht
werden, vor dem zuständigen Ausschuss des Europäischen Parlaments zu erscheinen, wenn der Rat
seine Empfehlungen veröffentlicht hat.



(6) Die Einzelheiten des Verfahrens der multilateralen Überwachung im Sinne der Ab-
sätze 3 und 4 kann der Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europöischen
Parlaments durch Beschluß mit qualifizierter Mehrheit festlegenkönnen durch Europäische Gesetze
oder Rahmengesetze festgelegt werden.

Explanation (if any) :

Abs. 4: Ein Frühwarnrecht der Kommission bei den Grundzügen entspricht nicht der
Kompetenzverteilung in Teil I der Verfassung für die Wirtschaftspolitik.
Abs. 6: Der vorgeschlagene Übergang ins Gesetzgebungsverfahren sollte überdacht werden.
Aufgrund des exekutiven Charakters der Vorschrift wäre ein Anhörungsrecht des EP
systematisch korrekt.


